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Regeste
IDG-Gesuch | Der Beschwerdeführer hat die Beschwerdefrist verpasst und belegt den (sinngemäss) geltend gemachten Fristwiederherstellungsgrund auch innert Nachfrist nicht. Nichteintreten.
Erwägungen
E. 4
Ausgangsgemäss gilt es die Gerichtskosten dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 VRG).
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